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Rauchmelder sind essenzielle Brandschutzeinrichtungen, die frühzeitig vor entstehenden 
Bränden warnen und Leben retten können. In Deutschland gibt es spezifische gesetzliche 
Vorgaben für die Installation und Wartung von Rauchmeldern, insbesondere in Wohngebäuden, 
aber auch in Arbeitsstätten und öffentlichen Einrichtungen. Hier die detaillierte Übersicht der 
rechtlichen Anforderungen und relevanten Paragraphen: 

Gesetzliche Grundlagen und Normen für Rauchmelder 

1. Bauordnungen der Länder (LBO) 

• In Deutschland regeln die Landesbauordnungen (LBO) der einzelnen Bundesländer die 
Installation von Rauchmeldern in Wohngebäuden. Alle Bundesländer haben inzwischen 
eine Rauchmelderpflicht eingeführt, die Anforderungen können jedoch leicht variieren: 

o § 48 MBO (Musterbauordnung) als Referenz: Rauchmelder sind in 
Aufenthaltsräumen, in denen Personen schlafen, sowie in Fluren, die als 
Rettungsweg dienen, anzubringen. 

o In Mecklenburg-Vorpommern ist die Installation von Rauchmeldern gemäß § 48 
Abs. 4 der Landesbauordnung (LBauO M-V) verpflichtend geregelt. Seit dem 1. 
September 2006 müssen Neu- und Umbauten mit Rauchwarnmeldern 
ausgestattet sein, während diese Pflicht für bestehende Wohnungen bis 
spätestens 31. Dezember 2009 umgesetzt werden musste. Konkret sind 
Rauchmelder in Schlafräumen, Kinderzimmern sowie in Fluren, die als 
Rettungswege dienen, vorgeschrieben. Die Geräte müssen so installiert sein, 
dass sie Brandrauch frühzeitig erkennen und alarmieren. 

2. DIN 14676 – Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit 
wohnungsähnlicher Nutzung 

• Die DIN 14676 regelt die Planung, den Einbau und den Betrieb von Rauchwarnmeldern: 

o Teil 1 (Einbau und Betrieb): Vorgabe zur Platzierung von Rauchmeldern in 
Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren, die als Fluchtwege dienen. 

o Teil 2 (Instandhaltung): Definiert die Anforderungen an die regelmäßige Wartung 
und Funktionsprüfung der Rauchmelder. Es wird empfohlen, eine Prüfung 
mindestens einmal jährlich durchzuführen. 

3. DIN EN 14604 – Anforderungen an Rauchwarnmelder 

• Die DIN EN 14604 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an die Bauweise und 
Leistung von Rauchmeldern festlegt: 

o Alle Rauchmelder, die im europäischen Markt verkauft werden, müssen dieser 
Norm entsprechen und eine CE-Kennzeichnung tragen. Sie definiert die 
Mindestanforderungen an die Empfindlichkeit, Lautstärke und 
Batterieausfallanzeige. 
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4. Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 

• Die ArbStättV stellt grundlegende Anforderungen an den Brandschutz in Arbeitsstätten: 

o § 4 ArbStättV (Schutzmaßnahmen, Instandhaltung): Rauchmelder und andere 
Brandmeldeeinrichtungen in Arbeitsstätten müssen regelmäßig auf ihre 
Funktionsfähigkeit überprüft und instand gehalten werden. 

o § 5 ArbStättV (Flucht- und Rettungswege, Notausgänge): Fluchtwege müssen 
durch geeignete Maßnahmen wie Rauchwarnmelder überwacht werden, um im 
Brandfall frühzeitig Alarm auszulösen. 

5. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungsverordnung (SiGe-KennzV) 

• Für die Kennzeichnung von Brandschutz- und Meldeeinrichtungen ist die SiGe-KennzV 
relevant: 

o § 4 SiGe-KennzV: Verlangt eine eindeutige Kennzeichnung der Position von 
Rauchmeldern und Meldeeinrichtungen, insbesondere in Arbeitsstätten und 
öffentlichen Gebäuden, um die Funktionalität und Sichtbarkeit sicherzustellen. 

6. Verordnung über die Prüfung von Anlagen nach Baurecht (Muster-Prüfverordnung – 
MPrüfVO) 

• Die MPrüfVO verlangt regelmäßige Prüfungen sicherheitsrelevanter Anlagen, 
einschließlich Rauchmeldern: 

o § 16 MPrüfVO (Wiederkehrende Prüfungen): Rauchmelder müssen durch 
sachkundige Personen regelmäßig geprüft werden, um ihre Einsatzbereitschaft 
sicherzustellen. 

7. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

• Die BetrSichV betrifft die regelmäßige Prüfung und Instandhaltung von 
sicherheitsrelevanten Einrichtungen: 

o § 10 BetrSichV (Instandhaltung): Die Betreiber sind verpflichtet, die 
Funktionsfähigkeit der installierten Rauchmelder sicherzustellen und regelmäßig 
zu prüfen. 
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Wartungspflichten und Anforderungen im Überblick: 

 

Wartungsintervalle und Prüfanforderungen: 

1. Sichtkontrolle: Eine Sichtprüfung der Rauchmelder sollte regelmäßig durch den 
Betreiber erfolgen, um sicherzustellen, dass keine äußeren Schäden oder Blockierungen 
vorliegen. 

2. Jährliche Funktionsprüfung: Nach DIN 14676 ist mindestens einmal jährlich eine 
Funktionsprüfung durchzuführen. Dies umfasst das Drücken der Testtaste und die 
Kontrolle der Alarmsignale. 

3. Batteriewechsel: Bei Rauchmeldern mit austauschbaren Batterien sollten diese 
mindestens alle 1-2 Jahre gewechselt werden. Rauchmelder mit fest verbauten 
Lithiumbatterien haben in der Regel eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren. 

4. Austauschpflicht: Rauchmelder müssen spätestens nach 10 Jahren ausgetauscht 
werden, da die Sensoren altersbedingt ihre Empfindlichkeit verlieren können. 

Fazit 

Rauchmelder sind essenzielle Brandschutzeinrichtungen, die gemäß den Landesbauordnungen 
in Wohngebäuden sowie nach der Arbeitsstättenverordnung in Arbeitsstätten installiert 
werden müssen. Ihre regelmäßige Prüfung und Wartung sind durch die DIN 14676, die 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die Muster-Prüfverordnung (MPrüfVO) 
vorgeschrieben. Zudem verlangt die SiGe-KennzV eine deutliche Kennzeichnung von 
Rauchmeldern, insbesondere in Bereichen, die eine schnelle Auffindbarkeit der 
Meldeeinrichtungen erfordern. Die Einhaltung dieser Vorschriften gewährleistet eine frühzeitige 
Warnung im Brandfall und erhöht die Sicherheit von Menschen in Gebäuden. 


